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Amt 31,Amt 63,Amt 66,FB 23,FB 62 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Behandlung der Stellungnahmen zur Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
Nr. 301-4.1 "Nahrstedter Weg" 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gingen keine 
Stellungnahmen ein. 
Die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange während der Beteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen hat der Stadtrat der 
Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 1 Abs. 7 und § 3 Abs. 2 BauGB mit folgendem 
Ergebnis geprüft: 
 
Der Berücksichtigung von Stellungnahmen entsprechend dem Abwägungsergebnis wird 
zugestimmt. Die Abwägung, Anlage zur Drucksache (DS0199/10), wird gebilligt.  

 
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beschließt vorbehaltlich der 

abschließenden Entscheidung des Stadtrates über die vorgebrachten Stellungnahmen 
(Abwägungskatalog). 
Zur Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange ergeht folgender Einzelbeschluss: 

 
2.1. untere Bauaufsichtsbehörde 
Schreiben vom 12.11.2009  
(Abwägungskatalog Teil I, Seite 2) 
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a) Stellungnahme 
 
Es bestehen Bedenken hinsichtlich der Aufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes. Nach dessen Aufhebung kann auf der Grundlage der Beurteilung gemäß § 
34 BauGB eine Bebauung der im Hinterland angrenzenden Grundstücke nicht mehr 100%-
ig verhindert werden. 
 
b) Abwägung 
 
Eine tatsächlich vorhandene Bebauung wie die im Nahrstedter Weg 5-17a ist bei der 
Beurteilung hinsichtlich der Zulässigkeit eines Vorhabens im unmittelbaren Umfeld 
unabhängig von der planungsrechtlichen Grundlage, auf der sie errichtet wurde, 
heranzuziehen. 
 
c) Beschlussvorschlag 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, von diesem 
Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 
  JA  NEIN X 

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto veranschlagt Bedarf 

gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto Zugang Abgang 
20…           
 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich    61 

Sachbearbeiter 
Heidrun Bartel, 
Tel. Nr.: 540 5389 

Unterschrift AL / FBL 
Heinz-Joachim Olbricht 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)       VI Unterschrift        Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 30.09.2010 
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Begründung: 
 
Die für die Aufhebung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB erforderlichen Beteiligungen wurden durchgeführt.  
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in einem Abwägungskatalog zusammengestellt. 
Gemäß § 1 Abs. 7 und Abs. 8 BauGB sind bei der Aufstellung / Änderung / Aufhebung von 
Bauleitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen.  
Deshalb wird der Abwägungskatalog zur Entscheidung vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
DS0199/10 Anlage 1 Behandlung der Stellungnahmen 
 
 
 
 




